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Zitat von Susannea

Nein, warum. SIe gehen aktuell davon aus, dass sie mehr als ein Jahr brauchen für die
Bearbeitung und sortieren nach Alter.

Nachteilsausgleich habe ich nichts online gemacht, sondern Vorlage der GEW genutzt,
ist genauso fristwahrend.

Das wäre natürlich super, wenn das reichen würde, dann müsste man nicht "unterschreiben",
dass man nicht vorhat, jemals in Berlin verbeamtet zu werden. Aber das Schreiben vom 4.9.
sagt da ganz klar was Anderes. Denkst, das ist rechtlich nicht haltbar? Was machst du, wenn
der Nachteilsausgleich dir verwehrt wird, weil du nicht das Online-Verfahren genutzt hast?

Ich habe auch das Formular der GEW benutzt und rechtzeitig abgeschickt, habe mich aber
bisher nicht getraut, den Nachteilsausgleich auch über das Portal (mit Verzicht auf die
Verbeamtung) geltend zu machen.
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